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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1997

Norm

DSt 1990 §1

Rechtssatz

Vertritt ein Rechtsanwalt als Masseverwalter die Masse und führt er einen Aktivprozeß und anschließend Exekution,

dann handelt er - anders als etwa ein zum Masseverwalter bestellter Wirtschaftstreuhänder - als Rechtsanwalt. In

dieser Funktion von ihm begangene Verfehlungen disziplinärer Art können daher als Berufsp8ichtenverletzung

beurteilt werden.
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